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Schleswig-Holstein 

WOBAUSchleswig-Holstein Postfach4569 2300 Kielt 

Gemeinde Lüdersdorf 
Herrn Bürgermeister Rooks 

0-2442 Lüdersdorf 

Wir sind für Sie da 
Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.30 
und Freitag von 8.00 bis 14.30 Uhr 

Abt. 8 
Herr Benecken 
Te l . : 0431/6890328 
5.4.93 op 

Entwicklungsmaßnahme Herrnburg-Nord 
- Treuhä'ndervertrag -

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rooks, 

die Änderung des Entwicklungsbereiches macht eine Ergänzung des Treuhänder
vertrages er forder l ich , da sich der Vertrag auf das Gebiet Herrnburq-Süd 
bezieht. 

Als Anlage übersenden wir Ihnen einen Lageplan mit Einzeichnung des Ent
wicklungsgebietes Herrnburg-Nord mit der B i t t e , diesen zum Treuhänderver
trag vom 29.8.91 auszutauschen. 

Mit freundlichem Gruß 

W0BAU SehlefÄj /Hols te in 
Wohmings- /n j /^ädtebaunese/ lschaf t mbH/ M 

9 

W0BAU Schleswig-Holstein 
Wohnungs- und Städtebau
gesellschaft mbH 
Theodor-Heuss-Ring 49 
2300 Kiell 
Postfach 4569 
Telefon 0431/6890-0 
Telefax 0431/6890-229 

Aufsichtsratsvorsizender: 
Staatssekretär Dr. Ekkehard Wienholtz 
Geschäftsführer: Gerd Münchow 
Eingetragen: Amtsgericht Kiel, 
Handelsregister Nr. 110 

Büro Schwerin 
Werderstraße 99/101,0-2700 Schwerin 
Telefon 0385/8105-60 
Telefax 0385/8105-67 
Büro Rostock 
Amberg 12,0-2500 Rostock 
Telefon 0381/454362,455161 
Telefax 0381/455161 

Landesbank Kiel Konto 0053005000 
Bank für Gemeinwirtschaft, Kiel Konto 10519991 
Commerzbank AG, Kiel 
Deutsche Bank AG, Kiel 
Dresdner Bank AG, Kiel 
Vereins- und Westbank AG 
Postgiroamt Hamburg 

Konto 7103005 
Konto 0587600 
Konto 1284952 
Konto 23/54066 
Konto 78800-203 

BLZ 21050000 
BLZ 21010111 
BLZ 21040010 
BLZ 21070020 
BLZ 21080050 
BLZ 21030000 
BLZ 20010020 
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ENTWICKLUNGSTRÄGERVERTRAG 

ie Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen 

Zwischen der 

Gemeinde Lüdersdorf 

- im folgenden "Gemeinde" genannt -

und 

der WOBAU Schleswig-Holstein 
Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH 
Theodor-Heuss-Ring 49, 2300 Kiel 1 

- im folgenden "Entwicklungsträger" genannt 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 

Auftrag an den Entwicklungsträger 

(1) In dem im beigefügten Lageplan dargestel l ten Gebiet sollen städtebau-
l l u r t Sfmerungsmaßnahtnen als Gesamtmaßnahme im Sinne des BauGB und 
df«Ss V e r t h s d u r C h g e f ü h r t w e r d e n ' D e r "-»geplan i s t Bestandteil 

(2) Die Gemeinde beauftragt den Entwicklungsträger gemäß § 167 BauGß mit 
m a ß V a S L f n ^ H Uüt ° " r c h f ü h r u n 9 dieser städtebaulichen Entwicklung-
S S j i f t ! ; n a c h J e ^ B

K

a u G B entsprechend den von der Gemeindevertretung 
beschlossenen städtebaulichen Planungen. 

(3) Dar Entwirklungsträopr erhält, für Sfiinfi Lf i lsturmn von der Gemeinde 
eine ciriyeijitäiSKne VeiyUtung. 
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§ 2 

Leistungen des Entwicklungsträgers 

(1) Dem Entwicklungsträger obliegen innerhalb des zur Verfügung stehenden 
Finanzierungsrahmens die eigenverantwortliche Durchführung folgender 
Aufgaben, sobald und soweit deren Erledigung er forder l ich wird: 

1. Vorbereitung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gemäß § 6 
ßauGB Maßnahmen G (mit Ausnahme der Erarbeitung der städtebaulichen 
Planung), Verhandlungen mit den bete i l ig ten Behörden sowie Öffent
l i chke i tsarbe i t . 

2. Beratung bei der Erarbeitung und Fortschreibung der städtebaulichen 
Planungen sowie Vorbereitung hfihMiÜjLchej- Maßnahmen der Kerr^i^^  

die der Durchführung der städtebaulichen EntwicklunosmaßnahmeJienen. 

3. Cvwevb, Tausch und kajr vuu Grundstücken und GrundstücKsrecnten, 
soweit dies zur Durchführung der von der Gemeinde beschlossenen 
städtebaulichen Planung er forder l ich i s t . 

4-Durchführung von Ordnunas- und Baumaßnahmpn gemäß 5§ 147 und 148 
BauGB, die in der von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen 
Planung vorgesehen sind. 

5. Bewirtschaftung und Verwaltung des Treuhandvermögens gemäß § 167 
Abs. (3) BauGB in Verbindung mit § 159 bis 161 BauGB sowie § 7 
BauGB-Maßnahmen G. 

6. Aufstel lungund Fortschrei bung der Kosten und Finanzierungsübersicht 
g ^ O J i O ^ ö R ^ ö r l j e r e i t u r i g " v d ' n T r i t f S g e n zum Förderungsprogranim. 

7. Erstellung von Abrechnungen und jähr l ichen Zwischenabrechnungen, die 
dem Landesbauförderungsamt zuzuleiten sind. 

(2) Der Entwicklungsträger hat die Gemeinde im übrigen bei der Vorbereitung 
und der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zu bera
ten und zu unterstützen sowie in Einzel fä l len nach Abstimmung Maßnahmen 
durchzuführen, die nicht in § 2 Absatz 1 dieses Vertrages- genannt s ind . 
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§ 3 

Treuhandvermögen und Finanzierung 

(1) Oer Entwicklungsträger s t e l l t mit Zustimmung der Gemeinde aufgrund der i , 
städtebaulichen Planung bis zum 31.12. eines jeden Jahres ein Programm V 
auf Uber die im folgenden Jahr zu treffenden Maßnahmen, die zu erwaten- j 
den Kosten und die Finanzierungsmittel. Als Finanzierungsmittel so l len 
hierbei nur Mit te l vorgesehen werden, die im Treuhandvermögen vorhanden 
oder im kommenden Jahr mit hinreichender Sicherheit zu erwarten s i nd . 
Mi t te l der Gemeinde können sicher erwartet werden, wenn sie als eigene 
Mi t te l in deren Haushalt vorgesehen oder als Förderungsmittel bew i l l i g t 
sind. 

(2) Der Entwicklungsträger unterr ichtet die Gemeinde unter Angabe der 
Fäll igkeitstermine rechtze i t ig über die für die Durchführung der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im Rahmen des Maßnahmenprogramms 
jeweils benötigten M i t t e l . Er r u f t jewei ls auf dieser Grundlage die 
Förderungsmittel des Bundes und des Landes ab. Die Gemeinde s t e l l t 
g le ichze i t ig , spätestens zum Zeitpunkt der zu leistenden Ausgabe ihren 
eigenen Finanzierungsanteil dem Sanierungsträger auf dem Treuhandkonto 
zur Verfügung. 

(3) Der Entwicklungsträger darf Verpflichtungen nur insoweit eingehen, als 
die erforderlichen Mi t te l bei Fä l l i gke i t zur Verfügung stehen und das 
Maßnahmenprogramm eingehalten wird. 

(4) Der Entwicklungsträger darf die notwendigen Mit te l auf dem Kapitalmarkt 
zu Lasten des Treuhandvermögens nur zwischenfinanzieren, soweit d ie ^ 
Gemeinde zugestimmt und er nachgewiesen hat, daß die erforderl ichen Ge
nehmigungen vorl iegen. 

(5) Der Entwicklungsträger wird das Treuhandvermögen nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Geschäftsführung unter Berücksichtigung des Zweckes der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen von seinem sonstigen Vermögen ge
trennt verwalten. 

(6) Der Entwicklungsträger i s t ve rp f l i ch te t , der Gemeinde jederzeit Aus
kunft über den Stand des Treuhandvermögens zu geben. 
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§ 4 

Allgemeine Pf l ichten und Rechte des Entwicklungsträgers 

(1) Der Entwicklungsträger e r f ü l l t die ihm übertragenen Aufgaben gemäß § 167 
BauGB im eigenen Namen fü r Rechnung der Gemeinde als deren Treuhander. 
Er führt folgenden, das Treuhandverhältnis kennzeichnenden Zusatz: 

" . . . a l s treuhänderischer Entwicklungsträger der Gemeinde Lüdersdorf . . . " . 

(2) Der Entwicklungsträger führ t die ihm übertragenen Aufgaben selbständig 
durch Er i s t jedoch gemäß § 167 BauGB an Weisungen der Gemeinde gebun
den. Zur Erteilung von Weisungen i s t ausschließlich der Bürgermeister 
berechtigt. Bei unterschiedlichen Auffassungen zwischen der Gemeinde und 
dem Entwicklungsträger über die Rechtmäßigkeit von einzelnen Weisungen 
i s t der Innenminister ( I I 7) zu be te i l i gen . . 

(3) Der Entwicklungsträger darf im Bereich der städtebaulichen Entwicklungs
maßnahme nur mit Zustimmung der Gemeinde für Rechnung Dr i t te r oder aut 
eigene Rechnung t ä t i g werden. 

(4) Der Entwicklungsträger darf ihm übertragene Aufgaben im Sinne des § 2 
dieses Vertrages auf Dr i t te zur selbständigen Erledigung nur mit Zu
stimmung der Gemeinde übertragen. Dabei hdL er zu prüfen, ob der D r i t t e 
der Bestätigung durch den Innenminister bedarf. Nicht treuhänderische 
Einzel aufgaben wie Gutachten oder Planung für Vorhaben darf er bis zu 
einem Betrag von DM 2 . 0 0 0 , - je Auftrag jederzei t auf Dr i t te ubertragen. 

(5) Der Entwicklungsträger darf während der Dauer dieses Vertrages und bis 
zu zwei Jahren danach im Bereich der städtebaulichen Entwicklungs
maßnahme Grundstücke und grundstücksgleicne Kecnte nicht auf eigene 
Rechnung erwerben, es sei denn, daß die Gemeinde vorher s c h r i f t l i c h 
zugestimmt hat. 

(6) Der Entwicklungsträger verp f l i ch te t s ich, sich neben der nach § 158; Abs. 
1 Nr 3 BauGB erforderl ichen Prüfung seiner Geschäftstätigkeit zusatz
l i ch einer Prüfung über die Einhaltung der Vorschriften des Baugesetz
buches und BauGB-Maßnahmen G einschl ießl ich der dazu ergangenen Verwal
tungsvorschriften sowie des mit der Gemeinde abgeschlossenen Tragerver
trages zu unterziehen. Die vollständigen und test ier ten Prüfungsberichte 
sind der Gemeinde und der für die Bestätigung von Entwicklungstragern 
zuständigen Behörde (Innenminister Abt. I I 7) unverzüglich vorzulegen. 
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§ 5 

Pf l ichten der Gemeinde 

(1) Die Gemeinde wird den Entwicklungsträger bei der Durchführung der 
städtebaulichen Entwicklung unterstützen und die nach geltendem Recht 
notwendigen rechtl ichen und planerischen Voraussetzungen schaffen, 

(2) Die Gemeinde wird den Entwicklungsträger über a l le Planungsabsichten 
rechtze i t ig unterrichten und ihm a l le bei i h r vorhandenen und fur die 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen erforder l ichen Unterlagen uber
lassen bzw. zur Auswertung zur Verfügung s t e l l e n . 

(3) Die Gemeinde wird den-Entwicklngsträger zu al len im Auftragsbereich vor-
kommenden genehmigungspflichtigen Vorhaben, Teilungen und Rechtsvor
gängen z. B. im Sinne des § 144 BauGB sowie zu Bauvoranfragen und zu 
Bau antragen hören. 

(4) Die Gemeinde wird ihre im Bereich der städtebaulichen ^wick lungsmaß-
• nähme gelegenen Grundstücke entsprechend der Nummer D 4 StBauFR dem 

Treuhandvermögen zur Verfügung s te l l en . Die f ü r eigeja Zwecke der 
Gemeinde nicht benötigten Grundstückstelle sind fur die Entwicklung 
verfügbar. 

§ 6 

Vergütung 

zu er-(1) Der Entwicklungstrager erhal t fü r seine nach § 2 dieses Vertrages 
bringenden Leistungen eine seinen Unternehmensaufwand deckende Vergu-

tung. 

(2) Der Unternehmensaufwand setzt sich zusammen aus den P h o n a l kosten der 
mit den in § 2 genannten Aufgaben unmittelbar befaßten Fachkräfte e in
schl ießl ich eines Zuschlages für die mi t te lbar tat igen Mitarbei ter 
(z. B. Schreibkräfte), den Gemeinkosten und den Reisekosten. 

(3) Die Vertragspartner vereinbaren zur Deckung des Unternehmensaufwandes 
einen Unternehmensstundensatz von 98,— DM. 
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Dieser Satz umfaßt den gesamten Unternehmensaufwand im Sinne des Ab 

i s t erst im Jahre 1992 möglich. e r fo lg t . Eine Anpassung 

S a r i i h ^ ^ ^ d e n Rntwlcklungrtrllger zum Jahresbeginn 

r • Absch^a-ae^onlfv^T 1 s t £ e r e C h ^ 9 t ' a u s d e r 2 U erwartenden Vergütung 

§ 7 

Haftung und Verjährung 

(1) Der Entwicklungsträger haf tet der Gemeinde gegenüber bei der F r f i m . m . 
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§ 8 

Pf l ichten bei Beendigung/Kündigung dieses Vortrages 

( 1 ) hat F

r f

a I i e Fniw?^? a C h
 1 - 1 5 9 A ^ S ' 2 S a t 2 3 B a u G B ausgesprochenen Kündigung 

hat der Entwicklungstrager der Gemeinde unverzüglich einen Bericht über 
din t i l 5"! Z eKU nu k t d e r K ü n d ^ " 9 ™n ihm durchgeführten Aufgaben und den Stand der Maßnahme zu übersenden. a e n u n a 

(2) Wichtige Gründe sind: 

a) Widerruf der Bestätigung als Entwicklungsträger 

• b ) L r s f En n f f l C ^u S n^r k a g

r | ;s° d e r ^ ^ l e i chsve r f ah rens über das Vermögen 

' O Angabe der Absicht zur Durchführung einer städtebaulichen Entwick-
(.. lungsmaßnahme durch die Gemeinde oder bei der Aufhebung des förml ich 

fest gelegten Bereiches der Gesamtmaßnahme. . T 0 ™ n c n 
( 3 ) t Z r h a ] b v o " 6 Monaten nach Beendigung a l l e r dem Entw ick lungs t rä q e r im 
• n!Sh ! Jtfdte5aS.]?hen

 Entwicklungsmaßnahme übertragenen Auf gaben 
l imSJ - i n f ° J g e E r f u J l u n 9 des Auftrages oder Kündigung hat der Entwick
lungstrager uber. das Treuhandvermögen Rechnung zu legen. Er hat der 

aSel??ÄJJÄnftl1C^ B e s t a t 1 9 u n 3 die von ihr Lr Verfügung 
gestel l ten Unterlagen sowie sonstige fü r sie zweckdienliche Mater ia l ien 
lirÄSl^-'M18

 b e i . d e [ V o r b e r e i t u n 9 und Durchführung der Städtebau 
das Kwlck

ai
u2?sm

r

aßnahme angefallen s ind. Der Entwicklungstrager hat 
tlLli Sf V d l ? G e m e i n d e herauszugeben und ih r insbesondere n ich t 
verbrauchte Finanzierungsmittel auszuzahlen. Unveräußert gebliebene 
von"SSi?6 E n 5 w ^ k ] ^9St räger entweder an die Gemeinde oSer an 
von dieser zu benennende. Dr i t te zu übertragen. 

C 4 ) ?i!iS55liiI h aJ. d e ! ] . E n t w i c k l u n9Sträg er von al len Verpflichtungen 
f re i zus te l l en , die dieser zur Erfül lung dieses Vertrages eingegangen 

5 n r t h S U V H ^ r ? 9

r t f
a - S J ° n d e r . Gemeinde zu vertretenden Gründen gekündigt, 

so erhal t der Entwicklungstrager vo l le Vergütung für die bisher e r -
brachten Leistungen und zusätzl ich einmalig einen Betrag in der Höhe, 
wie er dem Entwicklungsträger im Rahmen der von ihm nach § 2 zu er 
bringenden Leistungen in den vergangenen 6 Monaten vor der Kündigung 
gezahlt worden i s t bzw. zusteht, abzüglich ersparter Aufwendungen. 

( 6 ) qek d Undia t V e so r p?h^ T * m E n t w i c k 1 u " 9 s t r ä g e r . zu vertretenden Gründen 
gekündigt, soe rha l t dieser nur insoweit eine Vergütung, als die 
erbrachten Leistungen von der Gemeinde verwertet werden können. 

( 7 ) SIkUnd?StVeSr2h5V; H° n , k e i n e r Vertragspartei zu vertretenden Gründen 
h e r T r b f a c h ^ V o l l e v ^ U t u n g fü r d ie b is -

o (5) 
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§ 9 

Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Ergänzungen 

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gül 
t i g k e i t des übrigen Vertragsinhaltes. Die Parteien verpf l ichten s ich 
J?„:U§e e ^ e T Vereinbarung solche Bestimmungen durch gleichwertige gül 
t ige Vorschriften zu ersetzen. J y 

(.2) Soll ten bei der. Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen not 
wendig werden so verpf l ichten sich die Vertragspartner, die erforder
l ichen Vereinbarungen zu t r e f f e n . 

( 3 ) 5l!2eT?e2 U n T
 E r ? f n ^ n s e n dieses Vertrages sowie andere Vereinbarun-

form dieses Vertrages berühren, bedürfen der S c h r i f t -
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Vereinbarung 
Entwiclclungsgesellschaft mbH 

Zwischen der Gemeinde Lüdersdorf 

über das 
Amt Schönberger Land 
Dassower Straße 4 
23923 Schönberg 

vertreten durch den Bürgermeister 
Herrn Prof. Dr. Erhard Huzel 

- nachfolgend „Gemeinde" genannt • 

und der EGS 
Entwicklungsgesellschaft mbH 
Bertha-von-Suttner-Straße 5 
190161 Schwerin 

vertreten durch die Geschäftsführer 
Herrn Volker Bruns und 
Herrn Robert Erdmann, 

- nachfolgend „EGS" genannt -

wird folgende Nachtragsvereinbarung zum Entwicklungsträgervertrag vom 29.08.1991 in der 
Fassung vom 26.08.2003/15.09.2003 abgeschlossen: 
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Entwicklungsgesellschaft mbH 

Präambel 

Zwischen der Gemeinde und der WOBAU Schleswig-Holstein wurde am 29.08.1991 ein 
Entwicklungsträgervertrag geschlossen, der mit Vereinbarung vom 26.08.2003/15.09.2003 auf 
die EGS Entwicklungsgesellschaft mbH nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetztes 
(UmwG) übergeleitet worden ist. 

§1 

Auf der Grundlage der vorangegangenen Verhandlungen zwischen Gemeinde und EGS soll 
die Gesamtmaßnahme Lüdersdorf „Herrnburg" -voraussichtlich bis zum 31.12.2015 beendet 
und 2016 abgerechnet werden. Die bis zu diesem Zeitpunkt noch von der EGS zu 

C erbringenden Leistungen basieren auf der Grundlage des Entwicklungsträgervertrages vom 
29.08.1991. Sollten sich den Jahren 2014 und 2015 die Rahmenbedingungen der Leistungen 
für die EGS deutlich verändern, verpflichten sich beide Vertragsparteien zu einer 
Aktualisierung des Vertrages. 

§2 

Abweichend von § 6 des Entwicklungsträgervertrags wird für die Jahre 2014 und 2015 statt 
einer den Unternehmensstundensatz deckenden Vergütung auf Stundenbasis ein vernehm lieh 
eine pauschale Vergütung vereinbart. 

Die EGS erhält für ihre Leistungen eine pauschale Vergütung von jeweils 40.000,00 EUR 
(brutto) für die Jahre 2014 und 2015. Für das Jahr 2016, in dem die Schlussrechnung der 
Gesamtmaßnahme durchgeführt werden soll, erhält die EGS eine Vergütung auf 
Stundenbasis. Der Stundensatz bemisst sich nach dem angepassten 
Untemehmensstundensatz der EGS aus dem Vertrag vom 29.08.1991. 

Die EGS ist berechtigt, zum Quartalsende die Rechnung zu stellen. 

Darüber hinaus erhält die EGS je Verkaufsvorgang von Grundstücken aus dem 
Treuhandvermögen der Gesamtmaßnahme Lüdersdorf „Herrnburg" einen Betrag in Höhe von 
2.000,00 EUR (brutto). 

Das Honorar wird nach Abschluss des Notarvertrages und Zugang einer entsprechenden 
Rechnung zur Zahlung fällig. 

J:\Management-EGS-LGE\Sekretariat-EGS-L6E\EeS\Erdmann\Vertrage 
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Mit Unterschrift unter diese Nachtragsvereinbarung erkennt die Gemeinde die von der EGS 
erbrachten Leistungen als vertragsgemäß erbracht sowie sämtliche Honoraransprüche der 
EGS aus dem Jahr 2013 an. 

Die übrigen Regelungen des Entwicklungsträgervertrages vom 29.08.1991 bleiben von diesem 
Nachtrag unberührt. 

C 

• 7 Ort, Datum 

Gemeinde Lüdersdorf ( 

$$7 A 

/ 

t •• 
Ort, Datum 

Entwicklung: 
f 
ssellschaft mfc 

l A < 5 ^ 4 — J U> 

Erdmann Leliman'-v Kra raeke! 

O 

J:\Management-EGS-LGE\Sekretariat-EGS-LGE\EGS\Erdmann\Verträge 
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